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Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §24;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 84/12/0040 E 11. November 1985 RS 1

Stammrechtssatz

Der wesentliche Inhalt der gesetzlichen Regelung des § 24 GehG 1956 muss darin gesehen werden, dass der Bund die

ihm erwachsenen Kosten vom Nutzungsberechtigten ersetzt erhalten soll, also aus der Vergabe von

Naturalwohnungen grundsätzlich keinen nanziellen Nachteil erleiden soll. Ausgenommen den Fall, dass die Kosten

für die Naturalwohnung im Gesamten - aus welchen Gründen immer - außerhalb des Ortsüblichen liegen würden.
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